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Zeichenerklärung 
A. Zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes: 

Art und Maß der baulichen Nutzung 
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Art der Nutzung 
Zahl der Vollgeschosse 
Grundflächenzahl 
Geschossflächenzahl 
Bauweise 
Bauweise 

Dachform, -neigung 

Allgemeines Wohngebiet ( §4 BauNVO) 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 
bei Wohngebäuden 

Grundflächenzahl 

Geschossflächenzahl 

offene Bauweise gern. §22 Abs4 BauNVO 

nur Einzel- und Doppelhäusser zulässig 

nur Reihen- und Dopµ,lhäusser zulässig 

Baugrenze 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

Nutzungsgrenze 

straßenbegrenzungsl inie 

allgemeines Wohngebiet(§ 4 BauNVO) 

straßenverkehrsflächen verkehrsberuhigter Ausbau 

Parkflächen 

Gehweg 

öffentliche Grünfl<ir::he 

dichte Gehölzpflanzung 

landwitischaftlicher Weg - lnweg 

geplanter Baum Größe der Baumscheibe mind. 16 m 2 

Spielplatz, Jugendspielplatz 

markierter Stellplatz 

Flache zur Regenwasserreinigung 

und -rückhaltung 

GebEludefassaden für die ergänzende pa.ssive 

Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind 

B. Zu den Bestandsangaben und Hinweisen: 

vorgeschlagene Grundstücksgrenze 
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vorhandene Gebäude mit Hausnummern 

vorhandene Grundstücksgrenzen 

Flurstucksnummer 

vorh. Höhenschichtlinien 

Bebauungsvorschlag Hauptgebaude 

Bebauungsvorschlag Nebengebaude 

C. Zu den Festsetzungen des Grünordnungsplanes: 
""" §C'J~_-,,, -.• , '-'""''·" 
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz 

zur Pflege und Entwickung von Natur und Landschaft 

(siehe ergänzende Textfestsetzungen) 

Landschafts- und otisbildpragende 

Bäume, Hecken und Feldgehölze 

externe Ausgleichsfläche 

Flächen für die Landwirtschaft gern. FNP 

Dauergrünland gern FNP 

La ndwirtschafllicher Weg 

Flurdurchgrunung mit Hecken, Obslbaumen gern FNP 
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Teilfläche FI.Nr. 274 Gmkg. Tuchenbach 
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Gemeinde Tuchenbach 
Bebauungsplan Nr. 14 mit integriertem Grünordnungsplan 

'An der Herzogenauracher Straße' 

Weitere Festsetzungen 
A. Städtebauliche Festsetzungen 

1.0 ArtderbaulichenNutzung 

Im Geltungsbereich des Flanungsgebietes gilt: 
allgemeines Wohngebiet I_WA) gern § 4 BauNVO 

2.0 Maß der baulichen Nutzung 

Fllr das Maß der baulichen Nutzung gelten die im Plan festgesetzten Höchst·.,·erte, so-,1eit sich nicht aus den 
Festsetzungen ftlr die Zahl der Vdlgeschosse und rur die überbaubare Gru ndstücksm ehe im Einzeltall ein 
geringeres Maß der Mutzung ergibt 

3.0 Bauweise, Erstellung der baulichen Anlagen 

3.1 Im Planungsgebiet gilt die ab-,1eichende Bau·,.,eise gern § 22 Abs. 2 BauNVO. 

3.2 Die GRZ ,,_,ird im gesamten Geltungsbereich auf 0.4 festgesetzt 

3.3 Bei V'Johngebäuden darf die Oberkante fertiger Fußboden des Erdgeschosses (Bezugspunkt: Mitte des Baukörpers) 
max. 70 cm bei hangauf~•ärts liegenden und max. 30 cm bei hangabwärts liegenden Grundstücken über der Oberkante 
der erstmalig hergestellten Erschließungsstraße liegen 
Fur das Grundstück mit der Flur-Mr. 398/5 wird die Oberkante fertiger FußbOOen des Erdgeschosses max. 1,20 m ober 
der erstmalig hergestellten Erschließungsstraße (Bezugspunkt: Mitte des Grundstücks der zugehörigen Erschließungs
straße) festgelegt. 
Für Garagen nach Art. G Abs. 9 BayBO wird bei tiefer liegenden Grundstücken das natürliche Gelände auf die 
Oberkante der erstmalig hergestellten Erschließungsstraße an der gemeinsamen Grundstücksgrenze festgesetzt ~es 
gilt jedoch nur in einer Tlefe bis zu 14 m voo der straßenseitigen Grundstllcksgrenze 

3.4 Oachform und Dach au11lauten 
Die Dachneigung beträgt bei Satteldächern 42"- 48", bei Pultdächern und ~rsetzten Pultdäehem 8"- 25". 
Dachau11lauten sind auf 213 der Dachlänge zulassig . 
Dachau11lauten sind nur auf der untersten Dachgeschossebene zulässig 

3.5 Gebäudehöhe 
Die max. Firsthöhe betragt bei Satleldach 1 + D 

II+ D 
Pultdach II 

Die max. Traulhöhe beträgt bei Satteldach 1 + D 

II+ 0 

Berechnung zu Festlegung der Höhe des Gebäudes 

• 
• 

• 

FH,,, 
FH,,r 
FH." 
FH._" 
FH,, _, 

THu 
THheo' 
TH,,,., 

• 
• 

• 
• 

10.20 m 
10,60 m 
13,30 m 

~.OJ m 
8.45 m 

4.15 m 
4.55 m 
7.25 m 

Für die Festlegung der Höhe für die zugelassenen Dächer wird ein Vergleichsobjekt zugrunde gelegt 
Die Breite des Vergleichsobjektes beträgt in Richtung der Dachneigung 11.00 m 
Die Sto:::kwerkhOOe beträgt 3. 1 0 m. 
Die max. Dachneigung beträgt bei Satteldächern 48', bei Pult- oder versetzten Pultdächern 25° 
Bei Satteldächern wird die HOOe des Kniestocks dazu gerechnet 

Die max. Höhe der zugelassenen Dachformen darf dieses Vergleichsobjekt nicht übersteigen. 

Zeichnerische E~äuterung: 
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Ein Kniestock ist bei Hauptgebäuden bis max 0, 75 m zulässig, gemessen von Oberkante Rohdecke bis Schnittpunkt 
Außenwand und UK Sparren 

Zeichnerische Erläuterung 

3.7 Dacheindeckung 

Oactihaut 

Schnitqounkt Außonh•ut und 
UK Sparren 

!];rnee 
~usonhaut 

Die Dacheindeckung hat bei den Sattleldächern in gedecktem roten. sch·~·arzen oder anthrazit Farbton zu erfolgen 
Als Material wird Dachstein oder Ziegel empfohlen 
Pultdächer k~nen au eh mit einem Blechdach eingedeckt bz-,1. begrllnt werden 
Das Blech muss einen natürlichen Farbtoo aufweisen (z.B keine Beschichtung in blau grün, weiß oder ähnlichi 

3.B Ar,einander gebaute Hauptgebäude 
Bei aneinander gebauten Hauptgebäuden sind diese in ihren Abmessungen I Geschossigkeit, Höhe. Oachform und 
Dachdeckungj gleichartig auszuführen. 
Das zuerst errichtete Geb~ude ist dabei maßgebend. 

3.9 Garagen und NebengeMude 
Für freistehende Gmagen und sonstige Nebengebäude sind Satteldächer so•wie Flachdächer und flachgeneigte 
Dächer zulä.sig. Diese kOOnen auch begrünt werden. 
Garagen und Carports sind nach BayBo auch außerhalb der Baugrenze zulässig 
Bei Garagen ist ein Sichtraum zur straßenseitigen Grundstil cksgrenze vm mindestens 3, 00 m einzuhalten 

Einzelstehen de Nebengebäude, z.B. für Gartengeräte bis zu einer Grundftäch e von 9 m' und max 3,00 m Länge 
sind au eh außerhalb der Baugrenze zulässig 
Der Grenzabstand ist nach der je;,reils gültigen Fassung der BayBO einzuhalten 
Pro Baugrundstil ck ist eine einzelstehende Nebenanlage mit max. 9 m' Grundfläche zuhlssig 
Einzelstehen de Nebengebäude dürfen nicht an der Erschließungsstraße errichtet werden 

3.10 Stellplatz 
Pro Wohneinheit sind mindestens ,:wei unabhängig voneinander nutzbare PKW-Stellplätze auf dem eigenen Bau
grundstück nachzuweisen 
Die ZufahrtenNc:,plätze zu Garagen bzw. überdachten Stellplätzen au! den bebauten Grund stucken sind mit wasser
durchlässigen bzw. versickerungs1ähigen Belägen zu erstellen 
Gleiches gilt auch für nicht überdachte Stellplätze. 

3.11 Einfriedungen 
Die maximale Höhe der Einfriedung darf 1,30 m ü. Gel. straßenseitlich und 1.30 m ll. Gel. z·.•1ischen Grundstücken 
nicht überschreiten 
Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1.50 m ü Gel. zulässig, welche begrünt werden müssen. 
Sockel sindnichtzulMsig 
Entlang der Grundstil cksgrenzen können Pflaster- oder Leistensteine ebenerdig vertegt werden . 

4.0 Erschließung 

4. 1 Die Erschließung der Grundstücke erfolgt über die 'Herzogeneu racher Straße' 'Gartenstraße' und 'Flurstraße'. 

4.2 Straßen und Kanale sind nach den Vorgaben der Gemeinde Tuchenbach herzustellen 

5 .0 Schallimmissionsschutz 

5.1 Fllr das Planungsgebiet wurde ein Gutachten zum Schallimmissioosschutz (Bericht Nr. 2220A vom 27.04.2016) erstellt, 
dieses wird Bestandteil des Bebauungsplanes 

5.2 M den Gebäudefassaden. die per Planzeichendarstellung gekennzeichnet sind (Dreieckslinie) sind ergänzende. 
passive Soh allschutzma ßna hmen erforderlich 

5.3 Tags und va: allem die nachts genutzten Aufenthaltsräume (\}\John-, Schlaf- und Kinderzimmer) sind in den betroffenen 
Gebäuden nur an den lätmabge-,,,_,andten Fassaden anzurrdnen. Sofern eine Anrrdnung dieser Räume an den 
lätmzugewandlen Fassaden nicht vermieden werden kann, sind passive Schallschutzmaßnahmen (Schallsch uttienster 
und Schalldämmlüfter insbesondere für Schlafräume zur Gewährleistung einer ausreichen den natürlichen Belüftung) 
vc,-zusehen 

5.4 Die Qualität und der erforderliche Umfang der passiven Schallschuztmaßnahmen sind nach der DIN 41 09 "Schallschutz 
im Hochbau"/04/ zu ermitleln. Alternativ kann auch eine Bemessung nach der VDI-Richtlinie 2719/051 erfdgen 

5.5 Der erforderliche schelltech nische Nech,.,,eis ist im Rahmen des Baugenhmigungs~rfehrens zu ertoringen und 
zusammen mit dem Bauantrag bei der zuständigen Genehmigungsbehörde vorzulegen 

5.6 Die in Anlage 1 der schalltechnischen Untersuchung dargestellten Gel;ndehöhen der Gebäudepazellen sind bei der 
zukünftigen Gebäudeplanung zu beachten und entsprechend zu gewährleisten 

B. Städtebauliche Hinweise 

1 0 Immissionsschutz 

1.1 Gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen L~rm (TA Lärm vom 26.08.1998_1 gelten bei einem Betrieb 
von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen. Wärmepumpen) in der Summe folgende 
lmmissioosrichtwerte für Lärm an betroffenen fremden Wohnräumen 

- Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet 
tags (OB.00-22 00) 55dB(AJ 
nachts (22.00-06.00) 40dBIA\ 

- Immissionsort im Dorf-/Mischgebiet 
tags 106.00-22 .00) 60dß(AI 
nachts (22.00-06.00) 45dBiA) 

Der Nachweis llber die Einhaltung der genannten Immissionswerte obliegt den je-,,veiligen Betreibern Im Bedarfsfall 
kann hierzu die VOOage eines Nachweises angeC<dnet werden. Es gelten die Regelungen der TA Lärm 

C. Textliche Festsetzungen zum Grünordnungsplan 

1.1. Planungsrechtllche Festsetzungen 

1.0 Anpflanzungen 1§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB\ 

1. 1 Allgemeines 
Die Bepflanzung und Gestaltung der Freifiä chen von Beugrundstücken, öffentlichen Grü nUchen SO',,"ie die 
Begrun ung öffentlicher Verkehrsfiächen ist entsprechend den Festsetzungen zur Grünordnung 
vorzunehmen und in dieser Weise zu erhalten, artentsprechen d zu pflegen zu unterhalten sowie bei 
Abgang der Men entsprechend nachzupflanzen. 

1.1.1 Artenauswahl zur Neupflanzung 

Oie Begrünung im Geltungsbereich ist mit Pflanzen gem~ß der Artenliste (im Erl~uterungsbericht zum GOP_I 
in den ausgewiesenen GrJnhchen durchzuführen. 

1 .1.2 Mindestqualitäten zum Zeitpunkt der Pflanzung 

Oas zur Verwendung kommende Pftanzmaterial muss OIN 13916 und den Gütebestimmungen für 
Baumschulen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e .V entsprechen 
Baume (Wuchsklasse 2j 

als Einzelbäume 
innerhalb dichter Gehölzpftanzungen 
Sträucher 

Hochstamm, 3xv. StU 16-18 
Heister. verpflanzt. 100/125 bz•.•1 1501200 cm Haie 
Str., 2N. 80-100 bz-v. 100-125 cm Höhe 

1 .1.3 Pflanzdichte und Pflanzraum 

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Pflanzraumes für die Bäume sind folgende Pflanzraumgrößen 
(Wurzelraum) einzuhalten: 
Bodenstandraum bzw. unversiegelte Baumscheibe oder entsprechende Baumscheibenabdeckung in einer 
Größe von mind. 16 m'. Mindestbreite 2,00 m. Mindesttiefe 1,00 m. 

2.0 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
1~ 9, AM. 1 Nr. 25 BauG81 
Für die öffentlichen und privaten Grünflächen im Geltungsbereich werden folgen de Vorschriften für 
Anpflanzungen. Pflanzpfiichten und Bindungen für Bepflanzungen sowie Maßnahmen festgesetzt: 

2.1 Öffentliche GrJnfülchen 

2.1.1 Grünflächen(§ 9, Abs. 1 Nr 15 BauGBi 

Die durch Planzeichen festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind verbindlich mit Bäumen und Strauchem 
der Artenliste (im Ertäuterun gsbericht zum GOPI zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten 
Pflanzgebote öffentliche Flächen 

Pflanzgebot 1 

Anpflanzung und Entwicklung einer Ortsrandeingrünun g im Norden und Osten durch Anlegen eines i .M 
5 ,00 m bretten Grünstreifens. Auf dem gekennzeichneten Grünstreifen sind freiwachsende Hecken aus 
einheimischen, standOOgerechten Gehölzen zu pflanzen ( 1 Pflanze pro 1,5 m'I und dauerhaft zu 
unterhalten. Die Pflanzung soll aus 2 % Heistern und 98 % Str~uchern bestehen Es sind die Arten der 
Artenliste (im Ert;uterungsbericht zum GOP) zu verwenden 

Pflanzgebot 2 

Markante Bepflanzung der Grünflächen an den Ersch ließungsstra ßen mit Bäumen in Kombination voo 
Rasen und Bodendeckern zur Betooung der Nutzungs-, Gestaltungs- und Orientierungsfunktionen 
Es sind die Arten der Artenliste (im Erläuterungsbericht zum GOP) zu verwenden. 

2.1 .2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
gemaß § 9 Abs. 1 Nr. 20 Bau GB 

2.1 .3 

2.1 .3.1 

2.1.3.2 

2.1 .3.3 

2.1.34 

Oie zu pflanzenden Heckenstrukturen sind 1x jährlich über einen Zeitraum von 3 Jahren auszumähen Oie 
Str8 ucher sind bedatisOOentien ca . alle 1 0-15 Jahre wahrend der Vegetationsruhe sukzessive auf den 
Stock zu setzen bz•.,· . zurückzunehmen 
Pflege der Rasenfiächen und Bäume in den öffentlichen Grünflächen 
Anlage und Pflege der Fläche zur Rückhaltung von gesammeltem Niderschlagswasser 

Verkehrsflächen (§9 Alls. 1 Nr. 11 BauGB\ 

Bepflanzung 

An den Erschließungsstraßen sowie den sonstigen öffentlichen Grünflächen wird die Pflanzung der durch 
Planzeichen festgesetzten Bäume der Artenliste (im Ertäuterungsbericht zum GOP_i VCfgeschrieben . Von 
den durch Planzeichen festgesetzten standorten der stra ßenbäume kann in geringem Umfang abge•~•ichen 
werden. jedoch muss der einheitliche Charakter der straßenbegleitenden BaumpUnzungen erhalten 
bleiben. Baumscheiben sind mit fiächendecken den Gehdzen der Artenliste 3 zu bepflanzen. 

Sichtdreiecke 

In den Sichtdreiecken sind abgesehen von Einzelbäumen mit einem Kron enan salz nicht unter 3,50 m nur 
Gehölze zulässig. deren Wuchsh/Jie 0,50 m nicht Dberschreitet, alternativ sind Bodendeck er anzupflanzen 

Oberflächen. Beläge 

Fußwege zur äußeren Erschließung werden als wassergebundene Decken ausgebildet. 

Stellplätze 

Die öffentlichen Stellplätze im Straßenraum sind zu markieren. Die Abmessungen der Parkstande sind gern. 
RASt 06 nach Mindestmaßen anzulegen 

2.2 Private Grünflachen 

2.2 .1 Flächen zum Anpflanzen voo Bäumen Sträuchern und soostigen Pflanzungen 
1§ 9, Abs. 1 Nr. 25a und b BauGBI 

Oie nicht überbauten Grundstücksflächen innerhalb der Baugrenzen sind strukturiert zu begrünen mit 
Bäumen und sträuchem standortgerechter Men der Artenliste (im Ertäuterun gsbericht zum GOP) 

2.2.2 Die Gartenbereiche sollen mit einer Einfriedung. Höhe bis 1.30 m u. Gel. straßenseitlich und bis 1,30 m u. 
Gel. zwischen den Grundstücken. als Holzzäune mit je;,1eils senkrechter Lattung oder als sichtdurchlässige 
Zäune eingefriedet ,·,,erden. Einfriedungen durch geschnittene, heimische Laubgehdzarten 
gern. Artenliste l_im Ertäuterungsbericht zum GOP). Sträucher sind mit einer Höhe von max. 1,30 m ü. Gel. 
zulässig. Frei•~·achsende Gehölze sind bis zu einer Höhe von max. 2,00 m ü. Gel. zulässig. Bei 
freiwachsenden Gehölzen mit mehr als 2.00 m sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Um die 
Durchlässigkeit für Kleintiere zu ge-,,vahr1eisten, sind die Einfriedungen ohne Sockel auszubilden. 

2.2.3 Für die Zufahrten und Stellplätze auf den privaten Grundstücken sind wasserdu rchlässige bzw 
versickerungsffihige Beläge zu ver.,·enden. 

2.2. 4 Bei fJeubau maßnahmen sind in einem Freifiächengestaltungsplan (FGP) oder in anderen Fachplänen zu 
den Außenanlagen von der Bauherrenschaft OOer dem Planfertiger darzustellen 
- Pllanzgebot 

Es ist mindestens ein Baum pro Grundstück gemäß der Artenliste (im Er1äuterungsbericht zum GOPj zu 
pflanzen. 

- ~rsiegelte flachen (Asphalt. Pflaster) 
- Flächen. in denen Regenwasser voo Hof und Dach flächig versickern kann oder zwischengespeichert wird 

2.2.5 Niederschlags-,,_,asser von Dachflächen und unbelasteten Versiegelungsllächen sollte auf dem Grundstück 
zurückgeh alten und versickert ,·,,erden 

2.2 .6 Flächen hafte Versickerung ohne gezielte Durchdringung der Oberbodenschicht ist anzustreben. 

3.0 Nachweise 
Die gru nordnerisch en Me ßnahmen SO',,•ie die Behendlu ng von Niederschlags,,_,asser eul den Grundstücken 
sind im Baueingabeplan darzustellen und nachzuweisen. 

4.0 Hln'M!lse 

Schutz des Oberbodens (§~Abs 1 1-Jr. 20 und§ 202 BauGB) 

5.0 Anhang 

Die Artenliste ist in der Begründung des Grünc.-dnungsplans aufgeführt Die Begrün ung für den 
Geltungsbereich ist überwiegend mit Bäumen und Sträuchern der Artenlisten durchzuführen Auf die 
Verwendung heimischer Gehölze ist besonders zu achten . 

Bebauungsplan Satzung 
Oie Gemeinde Tuchenbach erlässt aufgrund§ 2, Abs. 1. § 9 und§ 10 Baugesetzbuch (Bau GB! in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 I_BGBI. 1 S. 2414). zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 I_BGBI I S. 1722). mitAllderung durch Art. 118 V vom 31 J\JJgust 2015 in Verbindung mit Artikel 91 der Bay
erischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588, Bay RS 2132-1-1), 
zuletzt geändert durch § 3 G zur Änderung des BaukammernG, des G über das öffentliche VersC<gungs·.,·esen und der 
Bayerischen Bauordnung vom 24. Juli 2015 Inhaltsübersicht, Art . 84 mWv 1 August 2015 (GVBI S. 296), für den 
Freistaat Bayern fdgende Satzung für den Bebauungsplan fJr 14 

Bebauungsplan - Satzung 

§ 1 Geltungsbereich 

Der Gemeinderat beschließt ftlr das Gebiet Nr 14 'An der Herzogenauracher Straße' mit den FI.Nr. 396, 397, 398 
(teih-.,ei,e), 398/1 , 399 und 400/5, einen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan mit der fJutzungsart 
'allgemeines Wohngebiet' gern. § 4 Bau GB auszustellen. 
Das Gebiet ist ,,-.,ie folgt umgrenzt: im fJordwesten durch die Flurnummer 6816 (Herzogenauracher Slraße) 
im Nordosten durch die Flurnummern 395. 40012, 40014. 400. 40019, 40016 
im Süden durch die Flurnummern 404136. 404. 404124. 404125 404/26. 404127 (Gartenstraße·, 
im Süd-.,·esten durch die Flurnummern 2212, 21, 2111. 33/2, 32 

§ 2 Regelungsinhalt 

Der Bebauungsplan besteht aus 1olgenden Teilen 
- Planblatt zum Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan IM 1 : 500·, 
-Textteil 

Der Bebauungsplan wird mit Bekanntmachung nach§ G Baugesetzbuch im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Obermichelbach-Tuchenbach rechtsverbindlich. Gleichzeitig treten frühere pla nungsrechtlich e Festsetzungen und 
örtliche Bauvorschriften. die diesem Bebauungsplan entsprechen oder v,idersprechen. außer Kraft 

PI a nfertige rvermer k e ; 

ausgearbeitet: Dezember 2015 

lng.-Büro für Tie11lau WAGNER GmbH 
STADTPLANER 
Gundekarstraße 47 
90574 Roßtal 

Verfahrensvermerke Bebauungsplan: 

Der Gemeinderat Tuchenbach hat in der Sitzung vom 15.06.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen 
Der J\JJfstellu ngbeschluss wurde am 16.06.201 5 Cftsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Oflentlichkeitsbeteiligu ng gemäß § 3 Abs. 1 Bau GB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung rur den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes in der Fassung vom 21.12.2015 hat in der Zerr vom 18.01.2016 bis 18.02.2016 stattgefünden 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes in der Fassung vom 21.12.2015 hat in der Zerr vom 18.01.2016 bis 18.02.2016 stattgefünden 

4 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 25.04.2016 ,_,,urden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß§ 4 Abs. 2 Bau GB in der Zeit vom 08.06.2016 bis 08.07 .2016 beteiligt 

5. Der En~.vurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 25 .04.2016 wurde mit der Begründung gern § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 08.06.2016. bis 08.07.2016 öffentlich ausgelegt. 

B. Zu den Änderungen der Festsetzungen zum Schallschutz wurden die betroffenen Träger oflentlicher Belange gern § 4a Abs. 3 
Satz 4 Bau GB in der Zeit vom 29.08.2016 bis 04.10.2010 beteiligt 

7. Der En~,,_,urf des Bebauungsplanes mit den Anderungen der Festsetzungen zum Schallschutz ,,_,urde mit der BegrDndung gern 
§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Zeil vom 29.08.2016 bis 06.09.2016 öflentlich ausgelegt 

8. Die Gemeinde Tuchenbach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.10.2016 den Bebauungsplan gemäß§ 10 Abs 
Bau GB in der Fassung vom 29.08.2016 als Satzung beschlossen 

9. Ausgefertigt: 
Gemeinde Tuchenbach, den 22.05.2017 

Herr Leoohard Eder ,: 1 Bürgermeister') (Siegel:• 

1 o. Der Satzungsbesch luss zu dem Bebe uungsplan •,.,urde gern § 1 o Abs . 3 Halbsatz 2 Ba uGB am 03.03.2017ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten 

Gemeinde Tuchenbach, den 22.05.2017 
Herr Leonhard Eder (1. Bürgermeister) (Siegel) 

1. Änderung des Bebauungsplanes : 

Der Gemeinderat Tuchenbach hat in der Sitzung vom 04.06.2018 gern § 2 Abs. 1 Bau GB die Änderung des 
Betiauungsplanes Nr. 1 4 "An der Herzogenauracher straße" im vereinfachten Verfahren nach§ 13 BauGB beschlossen 

2. Die Anderung wurde inhaltlich mit Beschluss vom Gemeinderat vcm _._.2018 gebilligt. 

3 Oie berührte Offentlichkeit wurde mit Schreiben vom _ ._ .2018 mit der Aufforderung zur Stellungnahme bis zum 
_ ._.2018 beteiligt(§ 13 Abs. 2 Nr. 2_1 

4. Die berührten Behtten und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom _._.2018 mit der 
Aufforderung zur Stellungnahme bis zum _._.2018 beteiligt(§ 13 Abs. 2 Nr. 3) 

5 Der Gemeinderat Tuchenbach hat mit Beschluss vom _._.2018 die Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 
_._.2018 als Satzung beschlossen 

6 Ausgefertigt 
Gemeinde Tuchenbach den 

Herr Leonhard Eder (1. Bürgermeister) iSiegelj 

7 Der Satzungsbeschluss zur hiderung wurde gern § 10 Abs . 3 Bau GB arn __ ._.2018 ortsüblich bekannt gemacht 
Die Änderung des Bebauungsplanes Nr 14 "An der Herzogenauracher Straße" ist damit in Kraft getreten 
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GEMEINDE TUCHENBACH 

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 

Herr Leonh erd Eder 1_ 1 Bürgermeister) 

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 

'AN DER HERZOGENAURACH ER STRASSE' 

BAUHERR 

GEMEINDE TUCHENBACH 
SCHULPLATZ 2, 90567 TUCHENBACH 
TEL: 0911/78 74100 
E-MAIL: mthaus@tuchenbach.de 

STADTPLANUIJG UND TIEFBAU 

Ingenieurbüro für Tiefbau WAGNER 
'_,',,,.,. ,,,-,_.,.,, . Chf.en"u ',;,r-,ssu·s FenunJ Be.l,tu·s bql,nu·s S,ralu·i 

G.·ce,.arsc•.c; 10m ,,:,ccr.,. 
T~.; rn:,,SlCH Fa,_; rn:,,SlCH 

E-',' ,il: ou,·,@C-,,,.,ner-cie'Ca. " 

PLANBEZEICHNUNG 

Bebauungsplan mit 
integriertem Grünordnungsplan 

!Siegel) 

MAßSTAB 

1 : 500 

PL,•NUNGSSTUFE DATfälAME.FORMAT 

BPL LA 1• E03. D',\,G 

PLANNR BPLA10E03 DATUM 24.05.2018 

1 . ÄNDERUNG BEAAB wa 

VEAMESSUtWSG RUNDLAGE ERSTELLT AM· BESTAND KARTIERT 

VOR ORTGEPRUFT· 


